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Umsetzung der Gesamtbetriebsvereinbarung zur AltersteilzeitUmsetzung der Gesamtbetriebsvereinbarung zur Altersteilzeit
In der letzten Tarifrunde 2015 haben wir                                
IG Metallerinnen und Metaller den 
Altersteilzeit-Tarifvertrag verteidigt 
und zukunftsfähig gestaltet. Beson-
ders hervorzuheben ist, dass im neuen 
Tarifvertrag ein Zugang zur abschlags-
freien Rente nach 45 Versicherungs-
jahren geschaffen wurde und ein 
sogenanntes Spätmodell ab dem 61. 
Lebensjahr vorgesehen ist. Da der 
Tarifvertrag abweichende betriebliche 
Regelungen zulässt, haben wir eine 
Gesamtbetriebsvereinbarung durch-
gesetzt, die die Altersteilzeit „ober-
halb“ der tariflichen Quote regelt. Kern 
dieser Vereinbarung ist, dass die 
Anzahl der bisherigen ATZ-Verträge 
weiter fortgeführt und dass es drei 
verschiedene Modelle dazu geben 
wird. 

Was heißt das für 
unseren Betrieb?

Bei der Unternehmensabfrage aller 
Kolleginnen und Kollegen, die einen 
Altersteilzeitvertrag abschließen 
könnten, haben rund 440 Beschäftigte 
Interesse an einem Vertrag zurück-
gemeldet. Da unser Betrieb bereits 
heute aufgrund bestehender ATZ-
Verträge, über der Quote von vier 
Prozent liegt, muss mit der Geschäfts-
leitung die Anzahl der neuen Verträge 
sowie mögliche Auswahlkriterien zur 
Erlangung eines Vertrages, festgelegt 
werden. 
 
Unser Ziel: Alle die in
Altersteilzeit gehen wollen, 
sollen dies auch können.

Das sieht die Arbeitgeberseite aller-
dings ganz anders.

Inzwischen haben die Beratungen über 
das betriebsbezogene Kontingent zur 
Altersteilzeit begonnen:

1. Forderung der Geschäftsleitung: Ein 
Modell 3, das die späte ATZ ab dem 60. 
Lebensjahr vorsieht, soll es in unserem 
Betrieb nicht geben. 

2. Forderung der Geschäftsleitung: 
Anders als in der Vergangenheit kann 
nicht mehr jeder der in die ATZ gehen 
will auch tatsächlich gehen.   
  
3. Forderung der Geschäftsleitung: Das 
Kontingent an Verträgen soll die Zahl 
150 nicht übersteigen.

Mit diesem Angebot des Unter-
nehmens würden 290 interessierte 
Kolleginnen und Kollegen keine 
Möglichkeit bekommen mit einem 
Altersteilzeitvertrag früher in den 
Ruhestand zu gehen. Unser Ziel ist es 
jedoch, dass alle gehen können, die 
wollen – wie es auch in den letzten 
Jahren  möglich war! Das lehnt die 
Geschäftsleitung ab. Dennoch gäbe es 
aus Sicht der Geschäftsleitung einen 
Weg einige wenige Altersteilzeit-
Verträge mehr als die 150 zur Ver-
fügung zu stellen. Der Betriebsrat 
müsse lediglich den Einsatz von Leih-
arbeitnehmer erleichtern. 

Die Forderung der Geschäftsführung 
lautet: deutliche Ausweitung der 
Einsatzzeit von Leiharbeit über die 
bisher maximal 24 Monate hinaus.

Absurde Verknüpfung von
Altersteilzeit mit Einsatz von
Leiharbeitskräften

Damit bekräftigt das Unternehmen 
einmal mehr, dass Altersteilzeit aus 
seiner Sicht ein reines Personalab-
bauinstrument ist und die freiwerden-
den Arbeitsplätze zu einem großen Teil 
in prekäre Beschäftigung ohne tat-
sächlichen Kündigungsschutz umge-
wandelt werden sollen. 

Die IG Metall-Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte werden sich auf einen 
solchen Weg nicht einlassen. Unser 
Ziel ist und bleibt sichere und feste 
Arbeitsplätze und ein fairer Übergang 
um gesund in Rente gehen zu können. 
Über den weiteren Verlauf der Ge-
spräche werden wir zeitnah Infor-
mieren. 
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